
Informationen gemäß der EU-Offenlegungsverordnung 
Mit diesem Finanzprodukt werden ökologische und soziale Merkmale beworben. 

Diese ökologischen oder sozialen Merkmale sind nur erfüllt, wenn durch das Finanzprodukt in mindestens 
eine der nachfolgend genannten Anlageformen (Sicherungsvermögen oder Fonds), die ökologische oder 
soziale Merkmale bewerben, investiert wird und mindestens eine dieser Anlageformen während der Haltedauer 
des Finanzprodukts gehalten wird. Die Auswahl der Anlageformen und die Verteilung der Investition zwischen 
den Anlageformen kann bei diesem Produkt nicht von Ihnen beeinflusst werden. 

Weitere Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale können Sie den Anhängen mit den 
„vorvertraglichen Informationen gemäß EU-Offenlegungsverordnung 2019/2088 bzw. EU-Taxonomieverordnung 
2020/852 “ entnehmen. Dort erfahren Sie auch, ob und inwieweit die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden 
Investitionen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. 

Das Versorgungswerk MetallRente hat mehrere Lebensversicherer ausgewählt, um ein Konsortium für das Angebot 
CHANCE in der MetallDirektversicherung zu bilden. Ein Teil des Beitrags des Angebots CHANCE wird anteilig in den 
Sicherungsvermögen der am Konsortium beteiligten Lebensversicherer angelegt. Dieser jeweilige Anteil wird als 
Konsortialquote bezeichnet. Die Zusammensetzung des Konsortiums kann sich im Zeitablauf ändern (Aufnahme neuer 
Konsorten, Ausscheiden von Konsorten, Veränderung der Konsortialquoten). Daher sind für das gesamte Konsortium 
dauerhaft gültige Aussagen zur Nachhaltigkeit der Kapitalanlage nur eingeschränkt möglich. Das Konsortium setzt sich 
aktuell (Stand 01.04.2023) wie folgt zusammen: 

• Allianz Lebensversicherungs-AG Konsortialquote: 60 % 
• R+V Lebensversicherung AG Konsortialquote: 20 % 
• Swiss Life AG Konsortialquote: 15 % 
• ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG Konsortialquote: 5 % 

Die beteiligten Lebensversicherer Allianz und R+V legen für ihre Sicherungsvermögen Informationen nach Art. 8 EU-
Offenlegungsverordnung offen, d.h. Informationen für Produkte, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben; 
ERGO und Swiss Life bewerben mit ihren Sicherungsvermögen derzeit keine ökologischen oder sozialen Merkmale 
und legen daher für ihre Sicherungsvermögen lediglich Informationen nach Art. 6 EU-Offenlegungsverordnung offen. 

In der Ansparphase werden für einen Teil der Kapitalanlage Fonds genutzt, an deren Wertentwicklung Sie direkt 
partizipieren. Dies ist in erster Linie der Fonds ‚MetallRente FONDS PORTFOLIO‘; weitere Fonds (Allianz Rentenfonds, 
Allianz Euro Cash) werden in der rentennahen Phase zunehmend für das sogenannte Ablaufmanagement eingesetzt, 
mit dem die erzielten Erträge gesichert werden sollen. Sämtliche möglichen Fonds bewerben ökologische oder soziale 
Merkmale nach Art. 8 EU-Offenlegungsverordnung. In der Rentenphase erfolgt die Kapitalanlage vollständig in den 
Sicherungsvermögen der beteiligten Lebensversicherer. 

Damit gewährleistet das Angebot CHANCE eine durchgehende Investition in Anlageformen, die ökologische 
oder soziale Merkmale bewerben. Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund der derzeitigen unsicheren Datenlage 
die Angaben der Fondsgesellschaft für den Mindestanteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen noch 
ändern können und wir daher – abweichend von den nachfolgenden Anhängen – für die Fonds Allianz 
Rentenfonds und Allianz Euro Cash nur einen Mindestanteil ökologisch nachhaltiger Investitionen von 0,01% 
zusichern. 

Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 
Die am Konsortium beteiligten Lebensversicherer verfolgen jeweils unternehmensindividuelle 
Nachhaltigkeitsstrategien. Dabei gehen sie und MetallRente gemeinsam von folgendem Verständnis aus: 

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 
Nachhaltigkeitsrisiken umfassen Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder 
Unternehmensführung (ESG), die möglicherweise erhebliche negative Auswirkungen auf das Vermögen, die 
Rentabilität oder das Ansehen der beteiligten Lebensversicherer und des Versorgungswerks haben können, wenn sie 
eintreten. Beispiele für solche Ereignisse sind Klimawandel, Verlust der biologischen Vielfalt, Verstoß gegen 
anerkannte Arbeitsstandards, Korruption. 

Die Lebensversicherer des Konsortiums berücksichtigen während des gesamten Anlageentscheidungsprozesses 
Nachhaltigkeitsrisiken, insbesondere im Rahmen der Kapitalanlagestrategie und deren Überwachung, bei der 
Betreuung sowie Kontrolle der Vermögensverwalter als auch im Risikomanagement.  

Sie verfolgen bei der Vermögensanlage für ihre Sicherungsvermögen, in die Beiträge gemäß Konsortialquote investiert 
werden, unterschiedliche Ansätze zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken. Dies betrifft beispielhaft 
insbesondere, ob und in welchem Umfang die folgenden Punkte berücksichtigt werden: 

1. die Auswahl, Beauftragung und Überwachung der Vermögensverwalter;
2. die Identifizierung, Analyse und Berücksichtigung potenzieller Nachhaltigkeitsrisiken;
3. klare Ausschlüsse bestimmter Sektoren und Unternehmen;
4. die Berücksichtigung von Umweltzielen und/oder sozialen Nachhaltigkeitszielen.
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Das ESG-Rating des Fonds ‚MetallRente FONDS PORTFOLIO‘ wird regelmäßig vom Vermögensverwalter ermittelt. 
Mindestens zweimal jährlich werden ESG-Berichte für MetallRente erstellt und im Kapitalanlageausschuss vorgestellt 
sowie über weitere Schritte beraten. Das Versorgungswerk MetallRente ist für den Fonds ‚MetallRente FONDS 
PORTFOLIO‘ Unterzeichner der Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren (Principles for Responsible Investment 
(PRI)). 

Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite 
Für die Sicherungsvermögen der am Konsortium MetallRente beteiligten Lebensversicherer ist aufgrund der gesetzlich 
geforderten Mischung und Streuung ein hoher Diversifikationseffekt gegeben, der auch materielle Auswirkungen 
eventueller Nachhaltigkeitsrisiken einzelner Unternehmen bzw. von Investitionen auf das Sicherungsvermögen 
verringert. Dies wird auch über interne Risikomanagementsysteme gewährleistet (z.B. Begrenzungen für 
Anlageklassen, Emittenten, etc.). Zudem wirken sich eventuelle Marktwertverluste nicht unmittelbar auf die Rendite 
aus, soweit zusätzlich Puffermechanismen, z.B. durch gesetzlich zu bildende Rückstellungen, bestehen. 

Nachhaltigkeitsrisiken der Fonds können Auswirkungen auf die Rendite haben. Bei dem Fonds ‚MetallRente FONDS 
PORTFOLIO‘ werden die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken anhand des Morningstar Sustainability Ratings 
eingeschätzt. Dieses Rating misst die im Fonds enthaltenen ungemanagten Nachhaltigkeitsrisiken relativ zu seiner 
Peergroup. Je niedriger das Rating, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Nachhaltigkeitsrisiken auch 
materialisieren. Das Eintreten von Nachhaltigkeitsrisiken könnte sich negativ auf die Rendite des Fonds auswirken. 

Inwiefern für die Sicherungsvermögen der am Konsortium MetallRente beteiligten Lebensversicherer und die 
eingesetzten Fonds maßgebliche Nachhaltigkeitsstrategien verfolgt werden, können Sie den nachfolgenden 
„vorvertraglichen Informationen gemäß EU-Offenlegungsverordnung 2019/2088 bzw. EU-Taxonomieverordnung 
2020/852“ entnehmen. 

Welche Anlagestrategie wird mit dem Angebot CHANCE verfolgt? 
MetallRente CHANCE verfolgt einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz. In diesem Sinne setzen die beteiligten 
Lebensversicherer und die Fondsgesellschaft die Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren (Principles for 
Responsible Investment (PRI)) der Vereinten Nationen (www.unpri.org) im Investmentprozess um. 

Der Klimawandel ist für das Versorgungswerk und die am Konsortium beteiligten Lebensversicherer eines der 
drängendsten Risiken unserer Zeit. Daher ist es für sie essenziell, Maßnahmen zu ergreifen, den Klimawandel 
einzudämmen und die Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. Dies berücksichtigt jeder beteiligte 
Lebensversicherer in seiner Anlagestrategie, die keiner übergreifenden Benchmark folgt.  

Für die Kapitalanlage der beteiligten Lebensversicherer gelten wissenschaftsbasierte Dekarbonisierungs-Ziele, um 
dem Klimawandel entgegen zu wirken. Im sozialen Bereich berücksichtigen sie z.B. den Ausschluss von kontroversen 
Waffen (wie biologische und chemische Waffen, Anti-Personen-Minen, Streubomben sowie Atomwaffen). Zusätzlich 
wird unter anderem anhand von ESG-Ratings geprüft, ob die Unternehmen, in die investiert wird, dem Prinzip einer 
guten Unternehmensführung folgen. Bei schweren Verstößen z.B. im Bereich der Arbeitsrechte werden Maßnahmen 
ergriffen, die von Engagement über Untergewichtung bis hin zum Ausschluss reichen können. 

Aus den folgenden Gründen können keine für das gesamte Produkt geltenden Mindestanteile für das Angebot 
CHANCE angegeben werden: Die Zusammensetzung des Konsortiums kann sich zukünftig ändern. Zudem ist die 
Kapitalanlage aus Sicherungsvermögen einerseits und Fonds andererseits vertragsindividuell unterschiedlich. 
Detaillierte Informationen zu Mindestanteilen nachhaltiger Investitionen in den Sicherungsvermögen der beteiligten 
Lebensversicherer sowie den Fonds können Sie den nachfolgenden „vorvertraglichen Informationen gemäß EU-
Offenlegungsverordnung 2019/2088 bzw. EU-Taxonomieverordnung 2020/852“ entnehmen. Die darin enthaltenen 
Angaben, insbesondere die darin ausgewiesenen Mindestanteile, betreffen nur den Teil der Kapitalanlage, der gemäß 
Konsortialquote im Sicherungsvermögen des im jeweiligen Dokument bezeichneten Lebensversicherers bzw. im 
jeweiligen Fonds angelegt wird. 

Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
Investitionsentscheidungen können negative – wesentliche oder wahrscheinlich wesentliche – Auswirkungen auf die 
Nachhaltigkeitsfaktoren hervorrufen, dazu beitragen oder direkt damit verbunden sein (Nachteilige 
Nachhaltigkeitsauswirkungen). Nachhaltigkeitsfaktoren sind u.a. Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die 
Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Die beteiligten Lebensversicherer 
und die Fondsgesellschaft berücksichtigen im gesamten Investmentprozess nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen. 
Hierfür nutzen sie für Investitionen in Unternehmen oder Staaten die Expertise von ESG-Ratingagenturen und 
Datenanbietern. 

Nähere Angaben finden Sie in den nachfolgenden Anhängen mit den „vorvertraglichen Informationen gemäß EU-
Offenlegungsverordnung 2019/2088 bzw. EU-Taxonomieverordnung 2020/852“.  

Weitere Informationen finden Sie auch im speziellen Abschnitt der MetallRente Website:  
http://www.metallrente.de/ueber-uns/nachhaltigkeit 

http://www.metallrente.de/ueber-uns/nachhaltigkeit


 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 
2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

Name des Produkts:  
Sicherungsvermögen Allianz Leben 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 
529900Z5H1N62JMB3K96 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Der Klimawandel ist für die Allianz eines der drängendsten Risiken für das 
Wohlbefinden unserer Kundinnen und Kunden. Daher ist es für uns essentiell, alle 
Maßnahmen zu ergreifen, den Klimawandel einzudämmen und die Anpassung an 
den Klimawandel zu unterstützen. Dies berücksichtigen wir in unserer 
Anlagestrategie, die keiner übergreifenden Benchmark folgt. Die Allianz Gruppe ist 
Gründungsmitglied der von den Vereinten Nationen gestützten “Net-Zero Asset 
Owner Alliance” (AOA). Als Gründungsmitglied hat sich die Gruppe verpflichtet, 
wissenschaftsbasierte Ziele zu setzen, um die Treibhausgasemissionen in unserer 
Kapitalanlage bis 2050 auf Netto-Null zu reduzieren. Netto-Null bedeutet, dass 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikationssystem, 
das in der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätig-
keiten enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie-
konform sein oder 
nicht. 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Ja Nein 
Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit einem 
Umweltziel getätigt: ___ % 

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit einem 
sozialen Ziel getätigt: ___ % 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 
10 % an nachhaltigen Investitionen. 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

mit einem sozialen Ziel 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 



Treibhausgase (THG) ausgeglichen werden, sodass in Summe Null THG emittiert 
werden. Unsere hierauf gestützte Anlagephilosophie basiert auf drei Prinzipien: 
• Als Großinvestor leisten wir einen Beitrag für die notwendige 

Transformation der Wirtschaft 
• Netto-Null kommt – Nach unserer Überzeugung werden nur 

Wirtschaftszweige, die sich anpassen, weiterhin gute Ergebnisse erzielen. 
• Unsere Tätigkeiten zielen auf die Reduktion der THG in der Atmosphäre ab. 
 
Wir, die Allianz Lebensversicherungs-AG, setzen als Unternehmen der Allianz 
Gruppe die gleichen Prinzipien um. 
Das ökologische Merkmal dieses Produktes ist daher die Dekarbonisierung. 
Unsere Ausschlüsse (Details finden Sie in den nachfolgenden Fragen), deren 
Einhaltung regelmäßig überprüft wird, gelten für alle bestehenden und neuen 
Investitionen.  
 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung 
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Die Allianz hat bereits Maßnahmen ergriffen und sich konkrete Ziele für die 
Reduktion der Treibhausgasemissionen gesetzt, um das Langfristziel Netto-Null 
(Klimaneutralität) 2050 zu erreichen. Für unser Portfolio an Aktien und 
gehandelten Unternehmensanleihen haben wir uns das Ziel gesetzt, die 
Treibhausgasemissionen bis Ende 2024 um 25 % im Vergleich zum Basisjahr 
2019 zu reduzieren.   
Unsere Nachhaltigkeitsindikatoren zur Messung der Zielerreichung unserer 
Dekarbonisierungsstrategie sind: 
• Berichterstattung Reduktion unserer Kohleinvestitionen: stufenweise 

Verschärfung unserer Kohle-Ausschlusskriterien und Reduzierung unserer 
Kohleinvestitionen (in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren)  

• Messung der Reduzierung von Treibhausgasemissionen zur Erreichung der 
AOA-Ziele auf Grundlage der Berichterstattung über den CO2-Fußabdruck 
des Portfolios (bestehende und neue Investitionen)  

• Investitionen in erneuerbare Energien in Euro  
• Berichterstattung über unsere Engagementaktivitäten: Anzahl und Themen 
 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die 
nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei? 

Wir fördern eine gerechte Transformation hin zu klimaneutralen 
Geschäftsmodellen, die über den reinen Fokus auf Klimawandel hinausgeht. 
Deshalb tragen auch unsere nachhaltigen Investitionen folgendermaßen zum 
Ziel der Klimaneutralität bei:  
• Nachhaltige Investitionen in Aktien und Unternehmensanleihen: 

Unternehmen, die die Anpassung an den Klimawandel oder den Klimaschutz 
durch eine bessere Energieeffizienz oder durch erneuerbare Energien 
fördern oder die einen bestimmten Prozentsatz ihrer Umsätze durch einen 
positiven Beitrag in soziale oder ökologische Aktivitäten erzielen, 
beispielsweise Umsätze aus intelligenten Stromnetzen (engl.: smart grid), 
Elektrofahrzeugen oder bezahlbarem Wohnraum, Gesundheitsvorsorge und 
Bildung. 

• Nachhaltige Investitionen in Staatsanleihen: Staatsanleihen von Ländern, die 
in nationalen Gesetzen oder Grundsatzpapieren Ziele zur Klimaneutralität für 

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 



2050 festgelegt haben und die nicht erheblich gegen Menschenrechte 
verstoßen. 

 
Durch Investitionen in erneuerbare Energien unterstützen wir das Ziel der 
Anpassung an den Klimawandel. Auf unserem ehrgeizigen Weg zur 
Energiewende investieren wir zudem in nachhaltige Immobilien. Unsere 
Blended-Finance-Investitionen tragen zu einer nachhaltigen Entwicklung vor 
allem in Schwellenländern bei. Aufgrund eines verbesserten Risikoprofils werden 
Investitionen in erneuerbare Energien oder die Finanzierungshilfen für 
Kleinbauern in Schwellenländern erleichtert.  

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen 
oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Für unsere nachhaltigen Investitionen finden strenge Prüfkriterien Anwendung 
und wir stellen über weitere Ausschlüsse sicher, dass unsere sozialen und 
ökologischen Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt werden. Diese 
Ausschlüsse gelten für unsere nachhaltigen Investitionen: 
• Unternehmen, die hohen ESG (Environmental, Social, Governance) Risiken 

ausgesetzt sind und diese schlecht managen: Hierfür nutzen wir ein externes 
Bewertungsmodell von einer anerkannten ESG Research Agentur, das die 
ESG-Performance von Unternehmen und Staaten erfasst. Die schlechtesten 
10 % der Emittenten können nicht als nachhaltig eingestuft werden. Beispiele 
für ESG-Risikokriterien sind unter anderem: CO2-Ausstoß, Wasserverbrauch 
(Environmental/Umwelt), Richtlinien zu Gesundheit und Sicherheit 
(Social/Soziales), Mitarbeitervergütung und Einhaltung der Steuergesetze 
(Governance/Unternehmensführung). 

• Keine Investitionen in fossile Brennstoffe, Tabak, Alkohol, Glücksspiel und 
Pornografie (Der Schwellenwert ist auf 1 % festgelegt. Unternehmen, die 1 % 
oder mehr ihrer Einnahmen aus den genannten negativen Aktivitäten 
erzielen, werden nicht als nachhaltig eingestuft). Von diesem Ausschluss 
sind wiederum Green Bonds von Versorgungsunternehmen ausgenommen, 
wenn diese die Kriterien zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen der 
EU-Taxonomie-Ziele bzw. der guten Unternehmensführung erfüllen. 

 
 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Wir berücksichtigen im gesamten Investmentprozess nachteilige 
Nachhaltigkeitsauswirkungen. Hierfür nutzen wir die Expertise von ESG 
Ratingagenturen und Datenanbietern für Investitionen in Unternehmen oder 
Länder. Für Investitionen in beispielsweise Infrastrukturprojekte, 
Erneuerbare Energien oder Immobilien überwachen unsere Anlagemanager 
und wir in Einzelfallprüfungen, dass unsere strengen Prüfkriterien zur 
Vermeidung nachteiliger Auswirkungen berücksichtigt werden. Die 
Ausschlüsse für kontroverse Waffen sind für alle Investitionen verbindlich. 
Darüber hinaus gelten für unsere nachhaltigen Investitionen zusätzliche 
Ausschlüsse, die erfüllt werden müssen, um negative Auswirkungen auf die 
Nachhaltigkeitsindikatoren zu vermeiden: 
• Unternehmen, die hohen Risiken in den Bereichen Biodiversität, Wasser 

und Abfall ausgesetzt sind und zudem diesen Risiken nicht adäquat 
begegnen. 

• Unternehmen, bei denen systematische Verstöße gegen die 10 
Prinzipien des Globalen Pakt der Vereinten Nationen (UN Global 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt es sich um 
die bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsentschei-
dungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren in 
den Bereichen 
Umwelt, Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte und 
Bekämpfung von 
Korruption und 
Bestechung. 



Compact) bekannt sind. Die 10 Prinzipien basieren auf internationalen 
Normen und Standards in den Bereichen: Menschenrechte, 
Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsprävention. 

• Emittenten von Staatsanleihen prüfen wir unter anderem anhand von 
ESG Ratings und anderen Quellen (z.B. Allianz interner Human Rights 
Risk Index) auf schwere Menschenrechtsverletzungen oder andere 
erhebliche Nachhaltigkeitsrisiken und schließen Investitionen in deren 
Anleihen aus. 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 
für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: 

Die Normen und Standards der OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 
sind tief verwurzelt in unserem ESG Ansatz und unseren Prozessen. 
Unternehmen mit systematischen Verstößen oder unzureichenden internen 
Prozessen werden von uns mit Hilfe von externen Datenanbietern 
identifiziert und ausgeschlossen. 
 
Im Rahmen der Taxonomie Verordnung hat die EU ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten einheitlich definiert. Ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten sind solche, die positiv zu mindestens einem der 
Umweltziele der EU beitragen (z.B. Klimaschutz). Weitere Voraussetzungen 
sind, dass sie nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines der 
Umweltziele aus der Taxonomie Verordnung führen (Grundsatz: 
„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“) und unter Einhaltung eines 
festgelegten Mindestschutzes ausgeübt werden. 
 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die 
Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind 
spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen Anwendung, 
die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 
berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts 
zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für 
ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wir berücksichtigen nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen in unserem 
Investmentprozess, indem wir angemessene Maßnahmen ergreifen. Hierfür 
nutzen wir unseren bestehenden ESG Prozess (Environmental; Social; 
Governance) und haben diesen um die Themenbereiche der nachteiligen 
Nachhaltigkeitsauswirkungen erweitert:  



• Klimaschutz: Dekarbonisierungsstrategie im Rahmen der Net-Zero Asset 
Owner Alliance mit dem Ziel der Klimaneutralität im gesamten Portfolio bis 
spätestens 2050. 

• Biodiversität, Abfall- und Wasserwirtschaft sowie soziale- und 
Arbeitnehmerbelange: wir bewerten die Unternehmen daraufhin und greifen 
die Ergebnisse im Rahmen des Engagement-Prozesses auf. Wir treten in 
einen Dialog mit den ausgewählten Unternehmen, bei denen die Allianz 
systematische ESG-Risiken erkennt. Diese Mitwirkung zielt darauf ab, das 
ESG-Risikomanagement der Unternehmen zu stärken und Verbesserungen 
der gesamten Nachhaltigkeitsleistung voranzutreiben. Sollte unser 
Engagement zu keinen Verbesserungen innerhalb von 3 Jahren führen, 
werden diese Unternehmen für neue Investitionen ausgeschlossen und 
vorhandene Aktien verkauft. 

 
Für alle Investitionen gelten unsere Ausschlüsse und Beschränkungen 
(kontroverse Waffen, Kohle, Ölsand, Öl und Gas), detailliertere Ausführungen 
finden Sie im nachfolgenden Abschnitt „Anlagestrategie“. 
 
Weitere Informationen zu nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen finden Sie in 
Ihrem jährlichem Bericht. 
 
Nein 
 
 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Neben der langfristigen Klimastrategie verfolgt die Allianz bereits seit 2011 einen 
ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz. Hierfür setzt die Allianz die Prinzipien für 
verantwortungsvolles Investieren (Principles for Responsible Investment (PRI)) der 
Vereinten Nationen (www.unpri.org) konsequent im gesamten Investmentprozess 
um. Wir erfüllen unser ökologisches Merkmal, indem wir die wissenschaftsbasierten 
Ziele der von den Vereinten Nationen einberufenen Net-Zero Asset Owner Alliance 
(AOA) umsetzen und damit zur Dekarbonisierung der Wirtschaft beitragen. Über 
unsere aktuellen kurz- und mittelfristigen Zielsetzungen informieren wir auf unserer 
Homepage (www.allianz.com/de/nachhaltigkeit.html).  
 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 
Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen 
oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Wir vereinen in unserer aktiven Investmentstrategie qualitative Elemente mit 
verbindlichen quantitativen Kenngrößen: 
I. Wir haben uns zu 5-jährigen Emissionsreduktionszielen verpflichtet, damit wir 

langfristig bis spätestens 2050 in Übereinstimmung mit der AOA-Zielsetzung 
Netto-Null-THG-Emissionen in unseren Portfolien finanzieren. Das erste Ziel 
sieht eine 25-prozentige Reduzierung der THG-Emissionen in den Aktien- 
und Unternehmensanleihe-Portfolien vor. Zudem verfolgen wir für die 
Immobilien, die in unserem Alleineigentum stehen, bis 2025 die Reduzierung 
von THG-Emissionen, um bis 2050 Netto-Null THG zu emittieren. 

II. Ausschlüsse und Beschränkungen für alle Investitionen: 
a. Kohlebasierte Geschäftsmodelle: Hierfür setzen wir Grenzwerte, wie 

hoch der Anteil an Kohlegewinnen oder Kohlestromerzeugung bei 
Unternehmen sein darf. Diese Grenzwerte reduzieren wir anhand von 
wissenschaftsbasierten Plänen auf 0 bis spätestens 2040. Der 
derzeitige Grenzwert liegt bei 25 % (ab 1. Januar 2023) und ab 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitionsent-
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 

file://WWG00M.ROOTDOM.NET/DFS/HOME/YPF2I2E/ICM/Downloads/www.unpri.org


01.01.2026 auf 15%. Aktienbeteiligungen betroffener Unternehmen 
werden veräußert, festverzinsliche Anlagen laufen aus und neue 
Anleiheinvestitionen sind nicht mehr zulässig. 

b. Ölsande: Unternehmen, die mehr als 20 % (ab 2025: 10%) ihres 
Umsatzes mit der Upstream-Förderung von Öl oder Bitumen aus 
Ölsand erzielen. Dedizierte Ölsandprojekte und damit verbundene neue 
Pipelines, definiert als ein Projekt/eine Pipeline, das/die direkt mit der 
Gewinnung von Bitumen aus Ölsand verbunden ist. 

c. Öl- und Gas Richtlinie: Ab dem 1. Januar 2023 stellt die Allianz keine 
neuen Finanzmittel für Projekte in folgenden Bereichen zur Verfügung: 
Exploration und Erschließung neuer Öl- und Gasfelder (Upstream), Bau 
neuer Midstream-Infrastrukturen im Zusammenhang mit Öl, Bau neuer 
Ölkraftwerke, Projekte im Zusammenhang mit der Arktis und Antarktis, 
Kohleflözmethan, Schwerstöl und Ölsand sowie der Ultra-Tiefsee. Dies 
gilt sowohl für neue als auch für bestehende Projekte. In besonderen 
Fällen kann das „Group Sustainability Board“ über Ausnahmen für neue 
Gasfelder (Upstream) entscheiden, wenn eine Regierung die 
Erschließung eines neuen Gasfeldes aus Gründen der 
Energiesicherheit beschließt.  

d. Kontroverse Waffen: biologische und chemische Waffen, Anti-
Personen-Minen, Streubomben sowie Atomwaffen. 

e. Ausschluss von Unternehmen, bei denen die Engagementaktivitäten 
gescheitert sind und/oder bei denen Kontroversen über gute 
Unternehmensführungspraktiken länger als drei Jahre in Folge 
andauern. 

f. Wir überprüfen Emittenten von Staatsanleihen auf schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen oder andere signifikante 
Nachhaltigkeitsrisiken, indem wir externe ESG-Ratings und andere 
Quellen nutzen, und schließen Investitionen in diese Anleihen aus. 

 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Unsere Anlagestrategie umfasst das gesamte Sicherungsvermögen. Daher 
haben wir keinen Mindestsatz festgelegt. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Bei Investitionen in Unternehmen prüfen wir und unsere Anlageverwalter unter 
anderem anhand von ESG Ratings, ob von der Unternehmensführung materielle 
Risiken ausgehen. Zudem prüfen wir durch externe unabhängige Datenanbieter, 
ob es bei Unternehmen bereits zu schwerwiegenden Verstößen wie bspw. 
Bestechung oder Betrug kam. Zusätzlich prüfen wir auf schwerwiegende 
Kontroversen im Bereich der Arbeitsrechte, wie bspw. Gesundheit- und 
Sicherheitsstandards oder Arbeitnehmervertretungen. 
 
Unternehmen, die nicht die Prinzipien einer guten Unternehmensführung 
verfolgen, werden in unseren Engagement-Prozess einbezogen. Sollten 
Kontroversen oder schlechte Unternehmensführungspraktiken für mehr als drei 
Jahre fortbestehen und unser Engagement zu keinem Erfolg führen, werden 
diese Unternehmen für neue Investitionen ausgeschlossen und vorhandene 
Aktien verkauft.  
 
 

Die 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung umfassen 
solide Management-
strukturen, die 
Beziehungen zu den 
Arbeitnehmern, die 
Vergütung von 
Mitarbeitern sowie die 
Einhaltung der 
Steuervorschriften. 



Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

 
Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale (#1): Unsere 
Dekarbonisierungsstrategie gilt für das gesamte Sicherungsvermögen. Daher erfüllen 
100 % unserer Investitionen das ökologische Merkmal dieses Produktes. Zusätzlich 
gelten unsere Ausschlüsse im ökologischen und sozialen Bereich, wie kontroverse 
Waffen, für das gesamte Sicherungsvermögen. 
Nachhaltige Investitionen (#1A): Für unsere nachhaltigen Investitionen gelten 
besonders strenge Prüfkriterien, mit denen wir sicherstellen, dass keine erheblichen 
Beeinträchtigungen der Umwelt- und Sozialziele herbeigeführt werden. Zudem 
erfüllen sie die Kriterien einer guten Unternehmensführung. Der Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen (#1A) im Sicherungsvermögen beträgt für dieses Produkt 
10 %.  

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 

Derivate werden nicht explizit dazu genutzt, um unsere Dekarbonisierungsstrategie 
zu erreichen. Wir nutzen diese lediglich für eine effiziente Portfoliosteuerung. 

Die Vermögensallo-
kation gibt den 
jeweiligen Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an. 

Investitionen 100% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

100% 

#2 Andere 
Investitionen 

0% 

#1A Nachhaltige 
Investitionen 

10% 

#1B Andere 
ökologische 
oder soziale 
Merkmale 

0% 

Taxonomie-
konform 

0,4% 

Sonstige 
Umweltziele 

0% 

Soziales 
0% 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des 
Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt 
wurden. 
 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden. 
 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorien: 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 

ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die 

auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden. 

 
 



In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Ökologisch nachhaltige Investitionen nach EU-Taxonomieverordnung sind eine 
Unterkategorie der nachhaltigen Investitionen. Bislang fällt nur ein kleiner Teil 
unserer Kapitalanlagen unter die EU-Definition für ökologisch nachhaltige Aktivitäten. 
Zusätzlich werden Unternehmen erst ab 2023 zu taxonomiekonformen Aktivitäten 
berichten. Ein Grund für den geringen Anteil ist der derzeitige Mangel an 
tatsächlichen Daten. Unser derzeitiger Mindestanteil an ökologisch nachhaltigen 
Investitionen mit Staatsanleihen liegt bei 0,4 % und ohne Staatsanleihen bei 0,4 %. 
Für die Berechnung haben wir im Wesentlichen auf Umsatzerlöse abgestellt. 
Grundlage der Berechnung sind Daten von Datenanbietern und Daten, die wir direkt 
von unserem Vermögensverwalter beziehen.  
Ab dem 1. Januar 2023 enthält die EU-Taxonomieverordnung zusätzlich Kriterien für 
ökologisch nachhaltige Aktivitäten im Bereich fossile Gase und Kernenergie. Die 
Frage, ob dieses Finanzprodukt in taxonomiekonforme fossile Gas- und/oder 
Kernenergie-Aktivitäten investiert ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet 
werden. Entsprechende Daten für die dem Finanzprodukt zugrundeliegenden 
Investitionen werden erst im Laufe des Jahres 2023 zur Verfügung stehen, da die 
Unternehmen ab dem 1. Januar 2023 erstmalig entsprechende Daten melden 
müssen.  

 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
• Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 
Einnahmen aus 
umwelt-
freundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
widerspiegeln 

• Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen Investi-
tionen der 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
aufzeigen, z. B. 
für den Übergang 
zu einer grünen 
Wirtschaft 

• Betriebsaus-
gaben (OpEx), 
die die umwelt-
freundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
widerspiegeln. 

Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend darauf 
hin, dass andere 
Tätigkeiten einen 
wesentlichen Beitrag 
zu den Umweltzielen 
leisten. 
 
Übergangs-
tätigkeiten sind 
Tätigkeiten, für die es 
noch keine CO2-
armen Alternativen 
gibt und die unter 
anderem Treibhaus-
gasemissionswerte 
aufweisen, die den 
besten Leistungen 
entsprechen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 
Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 
erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 
Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 
Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 
keine Staatsanleihen umfassen. 

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 
Staatsanleihen* 

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen* 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 
gegenüber Staaten. 

0,4%

99,6%

Taxonomie-konforme Investitionen

Andere Investitionen

0,4%

99,6%

Taxonomie-konforme Investitionen

Andere Investitionen



Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 

Eine weitere Aufteilung des Mindestanteils an ökologisch nachhaltigen Investitionen 
in ermöglichende Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten ist uns derzeit nicht möglich. 
Wir können daher aktuell als jeweiligen Mindestanteil für die beiden genannten 
Tätigkeiten lediglich 0 % ausweisen. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Die EU-Taxonomie wird derzeit weiterentwickelt und immer mehr 
Wirtschaftsaktivitäten werden von ihr erfasst. Daher können wir keine Mindestanteile 
angeben für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind.  

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Derzeit können wir keine Mindestanteile für Unterkategorien unserer nachhaltigen 
Investitionen angeben.  

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Unsere Dekarbonisierungsstrategie gilt für das gesamte Sicherungsvermögen. Daher 
erfüllen 100 % unserer Investitionen das ökologische Merkmal dieses Produktes. 
Zusätzlich gelten unsere Ausschlüsse im ökologischen und sozialen Bereich 
(kontroverse Waffen, Kohle, Gas etc.) für das gesamte Sicherungsvermögen. Für 
dieses Produkt weisen wir daher keine anderen Investitionen (#2) aus. 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 
https://www.allianz.de/service/dokumente/nachhaltigkeit/ 
 

 sind 
nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, die 
die Kriterien für 
ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 
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Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten zum Konsortialanteil von Swiss Life  
 
 
Die vorvertraglichen Informationen zur Nachhaltigkeit, gemäß der Verordnung über 
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor sind in diesem 
Abschnitt enthalten.  
 
Im Konsortialanteil von Swiss Life werden keine ökologischen oder sozialen Merkmale besonders 
berücksichtigt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die 
EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.  
 
 
Wie wir Nachhaltigkeitsrisiken in unsere Investitionsentscheidungen einbeziehen  
 
 
Definition von Nachhaltigkeitsrisiken  
Bei Swiss Life sind wir davon überzeugt, dass wir einen Mehrwert für unsere Kunden, unsere Umwelt 
und unsere Gesellschaft schaffen, wenn wir Nachhaltigkeit systematisch in unseren Anlageprozess 
einbeziehen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt 
(Environment, E), Soziales (Social, S) und Unternehmensführung (Governance, G) die - wenn sie 
eintreten - wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert eines Finanzprodukts haben oder haben 
können. Diese Risiken mindern wir, indem wir ESG- Faktoren und -Kriterien in unserem 
Investitionsprozess berücksichtigen. Dabei berücksichtigen wir ein breites Spektrum von ESG-
Faktoren und -Kriterien, die sich in der Finanzbranche entlang internationalen Standards (u.a. PRI, 
PSI) durchgesetzt haben und zu mehr Transparenz bei Anlageentscheidungen führen. Diese ESG-
Faktoren und -Kriterien helfen uns, alle wesentlichen sozialen und ökologischen Aspekte sowie 
Aspekte der Unternehmensführung von Emittenten und Sachwerten zu überwachen. Klimabezogene 
Faktoren wie die CO2-Intensität geben uns einen Hinweis auf den CO2-Fußabdruck unseres 
Portfolios, während Szenario-Analysen wie der Klima-Value-at-Risk uns helfen, die 
Widerstandsfähigkeit des Portfolios beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft 
(Übergangsrisiken) und bei extremen Wetterereignissen (physische Risiken) zu verstehen.  
 
 
Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken 
Als Teil unseres ganzheitlichen, gruppenweiten Risikomanagements sind ESG-Faktoren in die 
Risikokontrollprozesse von Swiss Life integriert. In unseren Investment- und Risiko-Governance-
Gremien wird regelmäßig über ESG-Bewertungen berichtet. Swiss Life hat ihre Kapitalanlage und -
verwaltung auf Swiss Life Asset Managers (AM) ausgegliedert. Swiss Life AM ist beauftragt, alle 
gesetzlichen Vorgaben zur Kapitalanlage und -verwaltung zu erfüllen. Hierzu gehört auch die 
Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungsprozessen. Swiss 
Life AM hat zur Integration von ESG-Faktoren und -Kriterien bei Investitionsentscheidungen eine 
Governance-Struktur aufgebaut. Um die verschiedenen Nachhaltigkeitsrisiken angemessen zu 
berücksichtigen, verwendet Swiss Life AM dedizierte ESG-Faktoren und -Kriterien für Wertpapiere, 
Immobilien und Infrastrukturinvestments. Diese Kriterien werden stets in den Anlageentscheidungen 
berücksichtigt und sind Bestandteil der laufenden Überwachung.  
 
 
Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite von Finanzprodukten  
In der Kapitalanlagesteuerung berücksichtigen wir bei Swiss Life neben den klassischen Risiken wie 
Markt- und Kreditrisiken auch ESG-Faktoren. Swiss Life hat einen gut diversifizierten 
Kapitalanlagebestand mit einer breiten Risikostreuung, die alle Arten von Risiken vermindert. Das 
Sicherungsvermögen enthält außerdem einen großen Anteil europäischer Staatsanleihen, die kaum 
Nachhaltigkeitsrisiken ausgesetzt sind. Bei unserer eigenen Risikobeurteilung (ORSA) zeigt die 
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Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken für unser Sicherungsvermögen, dass sich diese Risiken weniger 
stark auf den Wert und die Rendite von Finanzprodukten auswirken als Markt- und Kreditrisiken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitgliedschaften, ESG-Standards und Ausschlüsse  
Swiss Life ist Unterzeichner der  
⦁ PRI (Principles of Responsible Investment), der  
⦁ PSI (Principles for Sustainable Insurance) und der  
⦁ United Nations Global Compact (UNGC).  
 
 
Weiter sind wir in vielen verschiedenen Organisationen und Netzwerken aktiv, wie z.B.  
⦁ Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)  
⦁ Carbon Disclosure Projekt (CDP)  
⦁ Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)  
⦁ Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)  
⦁ Forum Nachhaltige Geldanlagen  
⦁ Climate Action 100+ und in vielen Anderen, auch auf lokaler Ebene.  
 
Umgang mit nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen  
Um nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen zu reduzieren, wenden wir in der Kapitalanlage im 
Sicherungsvermögen Ausschlüsse an. Beispielsweise schließen wir aus:  
⦁ Investitionen in Unternehmen, die wesentlich an der Produktion international 
geächteter Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, nuklearer, biologischer und 
chemischer Waffen beteiligt sind  
⦁ Investitionen in Anleihen von Unternehmen ab, die mehr als 10% der Einnahmen aus dem Abbau, 
der Extraktion und dem Verkauf von Kraftwerkskohle erzielen 
⦁ Anleihen von Staaten, die Sanktionen durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder die 
Europäische Union unterliegen 
 

Auf unserer Website finden Sie noch mehr Informationen zu unserer Unternehmens- und Anlagepolitik 
in Bezug auf Nachhaltigkeit: https://www.swisslife.de/nachhaltigkeit 
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Wie berücksichtigen wir Aspekte der Nachhaltigkeit im Sicherungsvermögen? 
 
Die ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG berücksichtigt Aspekte der Nachhaltigkeit im Sicherungsvermögen. 
Im Folgenden möchten wir Ihnen nähere Informationen hierzu geben. 
 
Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im 
Sicherungsvermögen 
Auch Kapitalanlagen, die Nachhaltigkeitskriterien beachten, können Chancen und Risiken beinhalten. Diese 
Risiken können sich gegebenenfalls negativ auf die Entwicklung der Kapitalanlage auswirken.  
 
Die ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen der ERGO Group, die zur Munich Re Group 
gehört. Wir sind überzeugt: Kapital nachhaltig anzulegen, minimiert langfristig Risiken. Denn unser Ziel ist es, 
unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden jederzeit erfüllen zu können. Dafür steuern wir unsere 
Kapitalanlagen systematisch nach nachhaltigen Kriterien. Wir leisten damit einen Beitrag zu unserem wichtigen 
Nachhaltigkeitsziel, die CO2-Emissionen unseres Anlageportfolios gruppenweit bis 2050 auf Netto-Null zu 
reduzieren. Mit dem Beitritt der Munich Re Group zur Investoreninitiative „Net-Zero Asset Owner Alliance“ 
möchten auch wir gemäß den Zielen des Pariser Klimaabkommens dazu beitragen, den globalen 
Temperaturanstieg auf 1,5 °C zu begrenzen.  
 
Was sind Nachhaltigkeitsrisiken? 
Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder 
Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell negative Auswirkungen auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation eines Unternehmens und damit auf den Wert der Investition 
haben können. Nachhaltigkeitsrisiken wirken über vielfältige Übertragungswege auf bekannte Risikokategorien 
ein und können einen wesentlichen Einfluss auf diese Risiken haben.  
 
Die Entscheidungsprozesse zu Investitionen der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG beziehen alle 
relevanten Risiken einschließlich Nachhaltigkeitsrisiken ein. Im Rahmen dieser Prozesse werden Risiken durch 
die gezielte Auswahl von Investitionsobjekten genauso wie durch das Streuen und Mischen von Risiken über das 
gesamte Portfolio hinweg reduziert.  
 
In unserer Kapitalanlage kommt der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten eine große Bedeutung zu. Wir 
betrachten das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich und integrieren deshalb wesentliche ESG-Aspekte in unsere 
Anlageentscheidungen. Die englische Abkürzung ESG steht für ökologische (Environmental) und soziale (Social) 
Kriterien sowie für Kriterien guter Unternehmensführung (Governance). Dies hilft uns dabei, über die klassische 
Finanzanalyse hinaus ESG-bezogene Risiken und Chancen zu identifizieren und langfristig verantwortliche 
Investmententscheidungen zu treffen. Die Principles for Responsible Investment (PRI), zu deren 
Gründungsmitgliedern Munich Re gehört, bilden den grundlegenden Rahmen für unseren nachhaltigen 
Investmentansatz. Auf dieser Basis haben wir eine gruppenweit verbindliche Leitlinie, die Responsible Investment 
Guideline etabliert, welche die PRI- und ESG-Anforderungen an das Kapitalanlagemanagement beschreibt (vgl. 
Website www.munichre.com/de unter Unternehmen >> Sustainability >> Download Center). Grundsätzlich beruht 
die Steuerung unserer Investitionen auf drei Säulen: definierte Ausschlusskriterien im Rahmen unserer 
verbindlichen Richtlinien, Investitionsschwerpunkte wie zum Beispiel erneuerbare Energien sowie die 
systematische ESG-Integration in den Investmentprozess. 
 
  

 
Vorvertragliche Informationen gemäß EU-Offenlegungsverordnung  
2019/2088 bzw. EU-Taxonomieverordnung 2020/852 zum Sicherungsvermögen  
der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG 
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Welche Auswirkungen haben Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des 
Sicherungsvermögens? 
An das Sicherungsvermögen der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG stellen wir und der Gesetzgeber hohe 
Anforderungen an Rentabilität, Mischung und Streuung der einzelnen Investitionen. Durch den resultierenden 
hohen Diversifikationsgrad minimieren wir das Risiko, dass sich das Kapitalanlageportfolio so advers verändert, 
dass wir unseren Kundenverpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Wir überwachen hierbei Kategorien 
des Markt- und Kreditrisikos (wie Zins, Aktien, Immobilien) ebenso wie Währungs- und Liquiditätsrisiken. 
Nachhaltigkeitsrisiken verstehen wir als einen Teil jedes einzelnen Risikos; sie werden daher in den genannten 
Risikokategorien miterfasst.  
 
Durch Limit-Systeme und Kontrollmechanismen stellen wir sicher, dass grundsätzlich die Gewichtung einzelner 
Emittenten, Assets oder Märkte im Kapitalanlageportfolio nicht zu stark kumuliert. Negative Auswirkungen 
einzelner Nachhaltigkeitsrisiken auf die Gesamtrendite des Sicherungsvermögens werden somit bereits über das 
Asset-Liability-Management und die resultierende Kapitalanlagestrategie, die sich an den Anforderungen der 
Kundenverpflichtungen ausrichtet, minimiert. Ausgleichsmechanismen der kollektiven Kapitalanlage im 
Sicherungsvermögen wie Rückstellungen federn zusätzlich negative Kursentwicklungen aufgrund sich potenziell 
realisierender Nachhaltigkeitsrisiken ab. 
 
Die Einstufung von Kapitalanlagen durch externe ESG-Ratings unterstützt uns bei der Identifikation von ESG-
Chancen und -Risiken. Wir sind bestrebt, die Transparenz von ESG-Kriterien ständig zu erhöhen, indem wir 
börsennotierte Anlagen auf ESG-Ratings der Emittenten prüfen und spezifische ESG-Kriterien für alternative 
Anlagen analysieren. Für börsennotierte Anlagen nutzen wir MSCI ESG-Nachhaltigkeitsratings. Zusätzlich wird 
die Risikosituation im Rahmen des Risikomanagementsystems laufend geprüft, so dass bei besonderen 
Gefährdungen gegengesteuert werden kann. 
 
Wie berücksichtigen wir nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen? 
Die ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen der ERGO Group, die zur Munich Re Group 
gehört. Die Gruppe ist einer der führenden Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und 
versicherungsnahen Risikolösungen weltweit. 
 
Investitionsentscheidungen können negative – wesentliche oder wahrscheinlich wesentliche – Auswirkungen auf 
die Nachhaltigkeitsfaktoren hervorrufen, dazu beitragen oder direkt damit verbunden sein (nachteilige 
Nachhaltigkeitsauswirkungen). Nachhaltigkeitsfaktoren sind u.a. Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die 
Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Die Nachhaltigkeitsfaktoren 
werden auch als „ESG-Kriterien“ bezeichnet.  
 
Die ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ihrer 
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Hierbei legen wir einen Schwerpunkt auf die 
Themenfelder Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Gewässerschutz sowie Soziales und Beschäftigung. 
 
Die Entscheidungsprozesse zu Investitionen der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG werden zentralisiert 
über den spezialisierten Bereich Group Investment Management (GIM) von Munich Re gesteuert und 
verantwortet. GIM ist als Asset Owner verantwortlich für die nachhaltige Anlagestrategie der Gruppe und ihrer 
Unternehmen und hat ein eigenes ESG-Team eingerichtet. Um das Thema Nachhaltigkeit in der gesamten 
Wertschöpfungskette zu verankern, unterstützen zudem ESG-Multiplikatoren im Bereich GIM. Einen Großteil der 
Kapitalanlagen der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG verwaltet dabei der gemeinsame 
Vermögensverwalter MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH (MEAG). In die Auswahl der Anlagen 
werden gruppenweit auch ESG-Kriterien einbezogen. Eine zielgerichtete Umsetzung der ESG-Strategie durch die 
MEAG wird dabei durch den ständigen Austausch in den ESG-Teams sowie den ESG-Multiplikatoren in den 
verschiedenen Portfoliomanagement-Teams unterstützt. 
 
In unserer Kapitalanlage kommt der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten eine große Bedeutung zu. Wir 
betrachten das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich und integrieren deshalb wesentliche ESG-Aspekte in unsere 
Anlageentscheidungen. Dies hilft uns dabei, über die klassische Finanzanalyse hinaus ESG-bezogene Risiken 
und Chancen zu identifizieren und langfristig verantwortliche Investmententscheidungen zu treffen. Die Principles 
for Responsible Investment (PRI), zu deren Gründungsmitgliedern Munich Re gehört, bilden den grundlegenden 
Rahmen für unseren nachhaltigen Investmentansatz. Auf dieser Basis haben wir eine gruppenweit verbindliche 
Leitlinie, die Responsible Investment Guideline etabliert, welche die PRI- und ESG-Anforderungen an das 
Kapitalanlagemanagement beschreibt (vgl. Website www.munichre.com/de unter Unternehmen >> Sustainability 
>> Download Center). Grundsätzlich beruht die Steuerung unserer Investitionen auf drei Säulen: definierte 
Ausschlusskriterien im Rahmen unserer verbindlichen Richtlinien, Investitionsschwerpunkte wie zum Beispiel 
erneuerbare Energien sowie die systematische ESG-Integration in den Investmentprozess. 
 

http://www.munichre.com/de


 
 
 

 

 

Unser Engagement unterstreichend ist Munich Re im Jahr 2020 der Net-Zero Asset Owner Alliance beigetreten 
und strebt damit die Dekarbonisierung des Kapitalanlageportfolios bis 2050 an. Im Rahmen dieser Mitgliedschaft 
verpflichten wir uns, aus thermischer Kohle bis zum Jahr 2040 auszusteigen. Hierauf einzahlend haben wir mit 
der Munich Re Group Ambition 2025 eine Klimastrategie für die Kapitalanlage beschlossen, die mit klaren Zielen 
unseren Beitrag zum Klimaschutz vorgibt. So sollen die gesamthaften Scope 1 & 2 CO2-Emissionen von 
börsennotierten Aktien, Unternehmensanleihen und Immobilien im Direktbestand in einem Zwischenschritt bis 
zum Jahr 2025 um 25 % bis 29 % im Vergleich zum Basisjahr 2019 reduziert werden (Scope 1-Emissionen: 
Direkte Emissionen aus Primärenergieverbrauch wie Erdgas, Heizöl, Notstromaggregate, Treibstoff für 
Unternehmensfahrzeuge; Scope 2-Emissionen: Indirekte Emissionen aus bezogener Energie wie eingekaufter 
Strom, Fernwärme und Fernkühlung). Darüber hinaus haben wir uns für börsennotierte Aktien und 
Unternehmensanleihen spezifische Sektorziele gesetzt: Für Investments im Bereich der thermischen Kohle – 
Bergbau und/oder Stromerzeugung – möchten wir die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2025 um mehr als 35 % 
reduzieren, für Investments im Bereich Öl und Gas – Bohrung und Förderung, Raffination und Vermarktung – soll 
eine Reduktion um mehr als 25 % erfolgen, jeweils im Vergleich zum Basisjahr 2019. Die ERGO Vorsorge 
Lebensversicherung AG trägt zu diesen Gruppenzielen bei. 
 
Darüber hinaus strebt die Munich Re Group an, zukünftig einen größeren Anteil der gesamten Kapitalanlagen in 
sogenannten ESG-Fokus-Investments anzulegen, was sich auch in unserem Ziel ausdrückt, die Investitionen in 
erneuerbare Energien gruppenweit bis 2025 auf 3 Milliarden € zu erhöhen. 
 
Weiterführende Informationen zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren finden Sie unter https://www.ergo.com/de/Verantwortung/Reporting-und-Kennzahlen/EU-
Offenlegungsverordnung. 
 
Werden die Investitionen zu einem nachhaltigen Ziel beitragen? 
Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Für was gelten diese Ausführungen? 
Die Ausführungen zum Sicherungsvermögen gelten für die Kapitalanlage in der Aufschub- und Rentenphase.  
 
 
Wie berücksichtigen wir Nachhaltigkeitsrisiken in der Beratung? 
Die Transparenz und die Einbeziehung von Aspekten der Nachhaltigkeit in der Anlage- und 
Versicherungsberatung ist für uns wichtig. Unsere ERGO Berater berücksichtigen Ihre Nachhaltigkeitspräferenz 
im Rahmen Ihrer Anlageziele. Wir beziehen Nachhaltigkeitsrisiken in die Beratung bei der Feststellung Ihrer 
Risikotoleranz und des Anlegertyps mit ein. Nachhaltigkeitsrisiken stellen keine eigene Risikokategorie dar, 
sondern wirken über vielfältige Weise auf bekannte Risikokategorien ein und können einen wesentlichen Einfluss 
auf diese Risiken haben. Je nach Risikobereitschaft und Anlegertyp empfehlen wir Ihnen die für Sie geeigneten 
Produkte/Fonds, indem sowohl Ihre Nachhaltigkeitspräferenz als auch die Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt 
sind. 
 
Stand: Februar 2023 
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Eine nachhaltige
Investition ist ei-
ne Investition in ei-
ne Wirtschaftstätig-
keit, die zur Errei-
chung eines Um-
weltziels oder so-
zialen Ziels bei-
trägt, vorausge-
setzt, dass diese
Investition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele er-
heblich beeinträch-
tigt und die Unter-
nehmen, in die in-
vestiert wird, Ver-
fahrensweisen ei-
ner guten Unter-
nehmensführung
anwenden.

Die EU-Taxono-
mie ist ein Klassifi-
kationssystem, das
in der Verordnung
(EU) 2020/852
festgelegt ist und
ein Verzeichnis
von ökologisch
nachhaltigen
Wirtschaftstätig-
keiten enthält. Die-
se Verordnung um-
fasst kein Ver-
zeichnis der sozial
nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten.
Nachhaltige Inves-
titionen mit einem
Umweltziel könn-
ten taxonomiekon-
form sein oder
nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Unternehmenskennung (LEI-Code)
5299001XVOJIZE0D0D96 

Name des Produkts: 
Sicherungsvermögen R+V (MetallRente) 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?
n n Ja n n Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
Umweltziel getätigt: __%;

Es werden damit ökologische/soziale
Merkmale beworben und obwohl keine
nachhaltigen Investitionen angestrebt
werden, enthält es einen Mindestanteil
von 0,00 % an nachhaltigen Investitio-
nen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach
der EU-Taxonomie als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaft-
stätigkeiten, die nach der EU-Taxo-
nomie als ökologisch nachhaltig ein-
zustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie nicht als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaft-
stätigkeiten, die nach der EU-Taxo-
nomie nicht als ökologisch nachhal-
tig einzustufen sind
mit einem sozialen Ziel

Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
sozialen Ziel getätigt: __%

Es werden damit ökologische/soziale
Merkmale beworben, aber keine nach-
haltigen Investitionen getätigt.

Mit Nachhaltig-
keitsindikatoren
wird gemessen, in-
wieweit die mit
dem Finanzpro-
dukt beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanz-
produkt beworben?

Die Wissenschaft weist verstärkt darauf hin, wie wichtig es ist, die globale Erwärmung zu be-
grenzen, da sonst die Lebensgrundlage vieler Menschen bedroht sein wird. Deshalb ist die 
Reduzierung des CO2-Ausstoßes, auch für uns als Versicherer, ein verbindliches Ziel. Die 
R+V hat sich daher in 2021 ein wissenschaftsbasiertes Klimaziel für ihre Kapitalanlagen ge-
geben, welches eine Reduktion der Treibhausgasemissionen der Kapitalanlagen bis 2050 
auf (netto) Null beinhaltet. Das Klimaziel bezieht zunächst die Assetklassen Aktien 
europäischer Großunternehmen und Unternehmensanleihen des realwirtschaftlichen 
Sektors mit ein. Da noch nicht für alle Investments ausreichend Daten und einheitliche 
Messmethoden vorliegen, verfolgt die R+V in den nächsten Jahren eine schrittweise 
Integration weiterer relevanter Assetklassen in das Klimaziel. Das ökologische 
Merkmal dieses Finanzproduktes ist daher die Dekarbonisierung. Mit diesem 
Merkmal wird allerdings kein nachhaltiges Investitionsziel angestrebt, so dass keine 
Benchmark als Referenz festgelegt wurde. Im sozialen Bereich haben wir Ausschlüsse 
von kontroversen Waffen (biologischer und chemischer Waffen, Anti-Personen-Minen 
und Streubomben) implementiert.
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● Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzel-
nen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt bewor-
ben werden, herangezogen?

Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, werden regelmäßig verbindliche
Zwischenziele gesetzt. Das erste Zwischenziel sieht bis zum Jahr 2025 eine Reduktion
des CO2-Fußabdrucks (CO2-Emissionen (Scope 1 + Scope 2) / Company enterprise va-
lue including cash (EVIC)) bei den Assetklassen Aktien europäischer Großunternehmen
und Unternehmensanleihen des realwirtschaftlichen Sektors um 20 Prozent im Vergleich
zu 2019 vor. Diese beiden Assetklassen machen einen wesentlichen Teil der
bekannten CO2-Emissionen in der Kapitalanlage aus.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkun-
gen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Ja, die Auswahl der klimabezogenen, nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren erfolgte im
Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie der R+V. In dieser wird insbesondere - zur Ein-
haltung des Dekarbonisierungspfades in Orientierung am 1,5°C Ziel - auf die Reduktion
der mit den Kapitalanlagen verbundenen Treibhausgasemissionen (THG) Wert gelegt.
Somit sind die nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren THG-Emissionen Scope 1 und 2
sowie der CO2-Fußabdruck bedeutsam. Wie oben dargelegt, werden Zwischenziele für
diese Indikatoren festgelegt.

Nein

Die Anlagestrate-
gie dient als Richt-
schnur für Investiti-
onsentscheidun-
gen, wobei be-
stimmte Kriterien
wie beispielsweise
Investitionsziele
oder Risikotole-
ranz berücksichtigt
werden.

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die R+V richtet ihre Kapitalanlage bzgl. der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten an inter-
nationalen Standards aus. So bekennt sich die R+V klar zum Global Compact der Vereinten 
Nationen (UN). Zu den Verpflichtungen unter dieser globalen Initiative zählen unter ande-
rem die Achtung von Menschen- und Arbeitnehmerrechten, das Engagement für den Um-
welt- und Klimaschutz sowie der Kampf gegen Korruption. Die R+V ist außerdem Unter-
zeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) und bekennt sich damit zu den 
sechs Prinzipien für nachhaltiges Investieren.

Ausschlusskriterien in der R+V Kapitalanlage: Die R+V investiert grundsätzlich nicht in Kapi-
talanlagen, die ihren Nachhaltigkeitsprinzipien widersprechen. Die R+V investiert daher 
grundsätzlich nicht in Hersteller oder sonstige Emittenten mit direktem Involvement in Anti-
Personen-Minen, biologischen und chemischen Waffen, sowie in Streumunition. Ebenso 
sind Finanzprodukte für Agrarrohstoffe („Lebensmittelspekulation“) bei der R+V ausge-
schlossen. Die Ausschlusskriterien gelten für alle Anlageklassen – insbesondere Aktien, 
Zinspapiere, Darlehen und Immobilien –, auf die die Kapitalanleger der R+V einen direkten 
Einfluss besitzen.

Klimaziel: Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, werden regelmäßig ver-
bindliche Zwischenziele gesetzt. Das erste Zwischenziel sieht bis zum Jahr 2025 eine Re-
duktion des CO2-Fußabdrucks bei den Assetklassen Aktien europäischer Großunternehmen 
und Unternehmensanleihen des realwirtschaftlichen Sektors um 20 Prozent im Vergleich zu 
2019 vor. Diese beiden Assetklassen machen einen wesentlichen Teil der bekannten 
CO2-Emissionen in der Kapitalanlage aus.
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Der ESG-Integrationsansatz: Der ESG-Integrationsansatz als zusätzliche Leitplanke im In-
vestmentprozess setzt sich aus drei prüfungsrelevanten Säulen zusammen: ESG-Kontrover-
sen, ESG-Ratings und einem Klimascore. Bzgl. der ESG-Kontroversen wird geprüft, ob his-
torisch oder aktuell strittige Nachhaltigkeitsthemen im Zusammenhang mit investierten Un-
ternehmen vorlagen bzw. vorliegen. Die ESG-Ratings vergleichen Einzeltitel anhand einer
Vielzahl von ESG-Unternehmenskennzahlen externer Datenanbieter und bilden damit den
unternehmenseigenen ESG-Score der R+V. Der Klimascore quantifiziert physische und vor
allem Transitionsrisiken durch Modellrechnungen, basierend auf verschiedenen Klimaszena-
rien. Er stellt somit ein Maß für die durch den Klimawandel bedingten Risiken dar.

●

●

Die Verfahrens-
weisen einer gu-
ten Unterneh-
mensführung um-
fassen solide Ma-
nagementstruktu-
ren, die Beziehun-
gen zu den Arbeit-
nehmern, die Ver-
gütung von Mitar-
beitern sowie die
Einhaltung der
Steuervorschriften.

●

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Aus-
wahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen 
Ziele verwendet werden?

Zur Erreichung des Klimaziels der R+V und der dafür erforderlichen, laufenden Überwa-
chung und Umsetzung entsprechender Vorgaben für die Assetklassen Aktien 
europäischer Großunternehmen und Unternehmensanleihen des realwirtschaftlichen 
Sektors wurde ein CO2-Task-Force-Prozess eingerichtet.

Im Rahmen des ESG-Integrationsansatzes werden die Kennzahlen der externen ESG-Da-
tenanbieter in einem automatisierten Prozess laufend aktualisiert und das Portfolio regel-
mäßig im Hinblick auf die prüfungsrelevanten Indikatoren (siehe oben) gescreent (Prü-
fung des Grads der ESG-Konformität). Vor jedem neu aufzunehmenden Investment findet 
zudem ein entsprechender ESG Due Diligence Prozess statt. Unternehmen mit kontrover-
sen Geschäftspraktiken oder den niedrigsten ESG-Scores werden hinterfragt und durch 
die ESG-Task-Force, eine interne ESG-Risikomanagement-Einheit der R+V, geprüft. Strit-
tige Fälle werden dem Investmentkomitee (IK), dem höchsten Entscheidungsgremium des 
Finanzressorts vorgelegt. Dieses beschließt geeignete Maßnahmen, welche z.B. in ver-
stärktem Monitoring, der Ansprache der Unternehmen und in der Ultima Ratio auch in ei-
ner Untergewichtung, den Stopps von Neuinvestitionen bis hin zur Desinvestition resultie-
ren können.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlage-
strategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Vorgabe für das erste Zwischenziel im Rahmen des Dekarbonisierungspfades ist eine Re-
duktion des CO2-Fußabdrucks für die Assetklassen Aktien europäischer 
Großunternehmen und Unternehmensanleihen des realwirtschaftlichen Sektors um 20 
Prozent bis Ende 2024 im Vergleich zum Basiswert aus dem Jahr 2019.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unterneh-
men, in die investiert wird, bewertet?

Für die R+V liegt es im genossenschaftlichen Selbstverständnis, sicherzustellen, dass Un-
ternehmen, in die investiert wird, eine ordnungsgemäße Unternehmensführung betreiben. 
Im Rahmen unseres ESG-Integrationsansatzes werden daher Unternehmen neben ihrer 
Governance-Einschätzung im Rahmen ihrer ESG-Bewertung (G-Komponente im ESG-
Score) auch auf Kontroversen hinsichtlich Governance-Belangen analysiert. Bei festge-
stellten Defiziten werden Handlungsoptionen identifiziert und entsprechende Maßnahmen 
eingeleitet. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

●

Das Klimaziel bezieht zum aktuellen Zeitpunkt die Assetklassen Aktien europäischer 
Großunternehmen und Unternehmensanleihen des realwirtschaftlichen Sektors des 
selbst verwalteten Portfolioanteils mit ein. Das liegt darin begründet, dass die 
notwendige Datenabdeckung weiterer (v.a. illiquider) Assetklassen durch die externen 
ESG-Datenanbieter der R+V und eigene Erhebungen noch nicht gegeben ist. Eine stetige 
Erweiterung der Datenbasis und des Anwendungsbereichs auf weitere Assetklassen 
sowie ein Einbezug der fremdverwalteten Assets wird angestrebt.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt be-
worbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Der Einsatz von Derivaten erfolgt grundsätzlich im Zuge von Absicherungsstrategien von 
Marktrisiken wie bspw. Aktien-, Zins- oder Währungsrisiken, jedoch explizit nicht zur Be-
rücksichtigung ökologischer Merkmale (hier: Klimaziel) im Sinne der Offenlegungsverord-
nung.

Die Vermögensal-
lokation gibt den
jeweiligen Anteil
der Investitionen in
bestimmte Vermö-
genswerte an.

#1 Ausgerichtet auf
ökologische oder so-

ziale Merkmale
22,00%

Investitionen

#2 Andere Investitio-
nen

78,00%

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des
Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-
male getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die we-
der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige In-
vestitionen eingestuft werden.

sind nachhaltige
Investitionen mit ei-
nem Umweltziel,
die die Kriterien
für ökologisch
nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten
gemäß der EU-Ta-
xonomie nicht be-
rücksichtigen.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel,
die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Mit diesem Finanzprodukt werden bei der Anlage im Sicherungsvermögen ökologische
oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. Es
können nachhaltige Investitionen enthalten sein.
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Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen
Ziel?

Mit diesem Finanzprodukt werden bei der Anlage im Sicherungsvermögen ökologische
oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. Es
können nachhaltige Investitionen enthalten sein.

Welche Investitionen sind unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführt? Was ist
deren Zweck und gibt es ökologische oder soziale Mindestgarantien?

„#2 Andere Investitionen“ enthalten Investitionen, die weder auf ökologische oder soziale
Merkmale ausgerichtet sind, noch als nachhaltige Investitionen i.S.v. Art. 2 Nr. 17 Trans-
parenz-Verordnung gelten. Für diese gelten jedoch ebenfalls die beschriebenen Mindest-
standards hinsichtlich Global Compact und PRI der UN sowie die Ausschlusskriterien der
R+V Kapitalanlage. Sie umfassen im Wesentlichen:

a) Wertpapiere, welche noch nicht aktiv der Steuerung durch das Klimaziel unterliegen,
bei denen Nachhaltigkeitsaspekte jedoch im Rahmen des ESG-Integrationsansatzes be-
rücksichtigt werden. Dabei handelt es sich überwiegend um Unternehmensanleihen im Fi-
nanzsektor sowie Staatsanleihen (inkl. Supranationale Institutionen).

b) Direktanlagen des Sicherungsvermögens (v.a. Immobilien und Immobilien-Darlehen),
die noch nicht aktiv der Steuerung durch das Klimaziel unterliegen

c) Indirekte Anlagen und Sammelposten des Sicherungsvermögens ohne verwertbare/ver-
fügbare Datenbasis zu Nachhaltigkeitsaspekten (z.B. Fonds und Zweckgesellschaften)

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:
www.ruv.de/firmenkunden/versorgungswerke/MetallRente 

Rechtliche Hinweise

Den Informationspflichten nach der Offenlegungs-Verordnung kommen die R+V Lebensver-
sicherung AG, die R+V Lebensversicherung a.G., die R+V Pensionskasse AG, die R+V Pen-
sionsversicherung a.G., die R+V Pensionsfonds AG, die Condor Lebensversicherungs-Akti-
engesellschaft sowie die CHEMIE Pensionsfonds AG (im Folgenden „R+V“) nach. Da die
Kapitalanlage und das Risikomanagement für das Sicherungsvermögen in der R+V-Gruppe
für alle deutschen Gesellschaften zentral nach einheitlichen Rahmenprinzipien erfolgen und
die Vermögensanlage und –verwaltung zentral auf die R+V Lebensversicherung AG übertra-
gen wurde, unterscheiden sich die aufgrund der Offenlegungs-Verordnung zu erteilenden
qualitativen Informationen für die einzelnen Gruppengesellschaften bzgl. des Sicherungsver-
mögens nicht. Insoweit in diesem Zusammenhang produktunabhängige Informationen zur
Erfüllung der Offenlegungspflichten in Bezug auf „die R+V“ gegeben werden, gelten diese
auch als Informationen zur Erfüllung der Offenlegungspflichten der übrigen R+V Gesellschaf-
ten.
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www.ruv.lu/ruv/globale_produkte/r-v-vorsorgekonzept/
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